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RS OGH 1959/3/6 3Ob59/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1959

Norm

ABGB §509

ABGB §608

Rechtssatz

Die letztwillige Anordnung, dass zunächst die Tochter und nach deren Ableben der Sohn Fruchtnießer eines Hauses

sein sollen, ist nicht die Anordnung einer 8deikommissarischen Substitution, sondern die Einräumung eines

unbedingten und eines bedingten Fruchtgenußrechtes.

Entscheidungstexte

3 Ob 59/59
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